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Kantone Uri, Schwyz. 31

Knaben Mädchen

Übertrag 15 15 Stunden
5. Buchhaltung 1 1

6. Geometrie 2 —
7. Naturkunde (und Haushaltungskunde) 2 2

8. Geschichte und Verfassungskunde 2 1

9. Geographie 2 2

10. Schönschreiben 1 1

11. Zeichnen 2 2
12. Gesang < 1 1

13. Turnen 2 2
14. Weibliche Handarbeiten — 3

Gesamtzahl 30 30 Stunden

IV. Kanton Uri.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1934

V. Kanton Schwyz.
1. Allgemeine Wiederholungsschule.

Weisung an die Schulräte, Lehrer und Bezirksämter des Kantons
Schwyz für die allgemeine Wiederholungsschule. (Vom 15.
Oktober 1934.)

2. Mittelschulen und Berufsschulen.
2. Aus: Kantonale Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über

die berufliche Ausbildung. (Vom 13. September 1934.)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,
in Ausführung des Bundesgesetzes über die berufliche

Ausbildung vom 26. Juni 1930 und der Verordnung I zum Bundesgesetz

über die berufliche Ausbildung vom 23. Dezember 1932,

beschließt :

/. Organisation und Zuständigkeit der Behörden.
Für die §§ 1—8 siehe die einleitende Arbeit.

//. Berufslehre. (§ 9.)

///. Beruflicher Unterricht.
§ 10. Der berufliche Unterricht wird in den Berufsschulen

erteilt.

Träger dieser Schulen sind entweder privatrechtliche Vereine
oder Gemeinden, eventuell Bezirke. Im erstem Falle wählt der
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